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Kreis Westerburg. Postscheckkonto»81
Frankfurta. M.
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DaS Kreisblatt wird von 80 Bürgermeistereien in eigenem Kasten am RathauS ausgehängt, wodurch Inserate eine beispiellos große Berbreituug stndea

DtitteUungm über vor kommettve Ereignisse, Notiz-« re., weröen vs« »er »t-daktio« mit Dank angenommen
Redaktion, Druck und Verlag vonH »aesberger in WeServnrg _ _Ei*-14-
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abrif
k, st
h 8
»hllsd
heute
onsko

lairbii

nhe aii Amtlicher Teil.
alfo| -

ie 8eii Bekanntmachung
f-r Rt betreffend die Einfuhr von Kartoffeln. Vom 7. Februar 1916.

Der BundeSrat hat auf Grund des § 3 deS Gesetzes über vie
mächtistuno deS Buubesrats zu wirtschaftlichen Maßnahmen usw. vom
August 1914 lRetchsgesetzbl. ©. 317) folgende Verordnung erlassen:
8 1 . Kartoffeln, die nach dem Inkrafttreten dieser Verordnung
S dem Ausland eingcführt werden, sind an die ReichSkartoffel-
lle in Berlin zu liefern.
§ 2. Als Ausland im Sinne der vorstehenden Bestimmung gilt
cht das besetzte Gebiet.

Jan» § 3. Der Reichskanzler kann die näheren Bedingungen für die
tierischöieferung festsetzen und erläßt die erforderlichen AuSführungsbestim-

weririungen. Er kann bestimmen, daß Zuwiderhandlungen mit Gefängnis
16 v»is zu isechs Monaten oder mit Geldstrafe bis zu fünfzehnhundert
mgssteMark bestraft, und daß neben der Strafe die Kartoffeln, auf die sich
jeti n»ie strafbare Handlung bezieht, ohne Unterschied, ob sie dem Täter
brikantgehören oder nicht, eingezogen werben.
Krieg! § 4. Der Reichskanzler kann Ausnahmen zulaffen und bestimmen,

iben Mter welchen Bedingungen die Verordnung auf die Durchfuhr keine
ieitunMnwendung findet.
Stearil 8 5 . Diese Verordnung tritt mit dem Tage der Verkündung in Kraft,
^ren sioDer Reichskanzler bestimmt den Zeitpunkt deS Außerkrafttreteus.
öglich« Berlin , den7. Februar 1916.
laubnil Der StrUvertrrter de» Reichskanzler ». Delbrück,
chnungk- - - —- 7- --
lt bat Bekanntmachung
um Mer die Speisekaitoff-lversorgung im Frühjahr und Sommer 1916.
rfftztI Vom 7. Februar 1916.
ertrag« Der ^ <mf @rur,5  pxz § 3 deS Gesetze? über

. »ie Ermächtigung deS BundeSrats zu wirtschaftlichenMaßnahmen
’W ®. vom4. August 1914 (Reichs-Gesetzbl. S . 327) folgende Ber.
R e °> dnung erlaffen:
ivckm« Bersorguugs' und BerblauchSregelung.

; 8 1 - Die Kommunalverbände sind verpflichtet, die für die
nährung der Bevölkerung bis zur nächsten Ernte erforderlichen
engen an Speisekartoffeln nach den Vorschriften dieser Verordnung
beschaffen, soweit der Bedarf nicht aus den in thken Bezirken

rfügbaren Vorräten gedeckt werden kann. Die Kommunalver«
’iibe muffen die Versorgung der Bevölkerung mit Speisekartoffeln

ch der Bekanntmachung vom4. November 1915 (Reichs Gesetzbl.
. 728) zur Ergänzung der Bekanntmachung über die Errichtung

trnffJon  PreisprüfungSstellea und die Versorgungsregelung vom 25. Sep>
tember 1915(Reichs-Gesetzbl. S . 607) regeln; die Vorschrift tm

>)intrP 15b1)61 Bekanntmachung vom4. November 1915 bleibt unberührt.
Der Reichskanzler kann Grundsätze für die Berechnung des

5at>rtr.« etQlf8  festen.
§ 2. Die Kowmunalverbände sind verpflichtet, am 24. Fe-

Heckbruar 1916 festzustellen:
ferkeM 1) welche Mengen von Kartoffeln innerhalb des Kommunalver¬

bandes im Gewahrsam der Gemeinden. Händler, Verbraucher
und der Vereinigungen von solchen vorhanden find. Mengen
unter 10  Kilogramm sind dabei außer Betracht zu lassen,
soweit nicht'die LandeSzentralbehörden etwas anderes be¬
stimmen;

2) welche Mengen von Kartoffeln die Handel» und Gewerbetrei-
oenden, die ihre gewerbliche Niederlassung im Kommunalver-
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band haben, auf Grund rechtsgültiger Lieferungsverträge zu
fordern ber-chtigt und zu liefern verpflichtet sind.
DaS Ergebnis der Feststelluug ist der ReichSkartoffelstelle

spätestens zum 10. März anzuzeigen.
Der Reichskanzler kann die Ermittlung der im Gewahrsam

der Kartoffelerzeuger befindlichen Vorräte aoordnen.
8 3 . Die Kommunalverbände sind verpflichtet, den Fehlbedarf

bei der ReichSkartoffelstelle bis zum 10. März 1916 anzumelde«.
Die ReichSkartoffelstelle kann die Lieferung der von ihr festgesetzte«
und dem BedarfSverbande zugewieseuen Kartoffelmengen einem
Ueberschußverbandoder einer von ihr mit der Vermittlung der
Kartoffellieferung betrauten Stelle übertragen oder die Lieferung
selbst übernehmen. Die Kommunalverbände sind verpflichtet, die
angemeldeten und ihnen von der ReichSkartoffelstelle zugewiesenr«
Mengen am Verladeort abzunehmen oder die Abnahme durch den
Abschluß von Lieferungsverträgen mit der ihnen bezeichneten Stelle
sicherzustellen und zu überwachen, daß die Kartoffeln ausschließlich
zu Speisezwecken Verwendung finden. Die Heeresverwaltungen und
die Mariueverwaltung können ihren Bedarf an Speisekartoffeln der
ReichSkartoffelstelle anmelden; sie sind zur Abnahme der angemeldeten
Mengen verpflichtet.

8 4 . Die ReichSkartoffelstelle kann bestimmen, welche Kar¬
toffelmengen aus einem Kommunalverband an die Reichskartoffel«
stelle oder die von ihr bestimmten Stellen abzugebe« find. Die
Reichskartoffellstellekann die Bedingungen der Lieferung und »b-
nähme vorschreiben.

Der Reichskanzler kann Grundsätze über die Verpflichtung
der Kowmunalverbände und der Kartoffelerzeuger zur Abgabe von
Kartoffeln aufstellen.

§ 5. Die Kommunalverbäode können die Regelung der Ver¬
sorgung(8 1 Abs. 1 Satz 2) den Gemeinden für den Bezirk der
Gemeinde übertragen. Gemeinden, die nach der letzten Zählnng
mehr als zehntausend Einwohner haben, können die Uebertragung
verlangen.

8 6. Die LandeSzentralbehörden, oder die von ihnen be-
stimmlen Verwaltungsbehörden können die Art der Regelung(§ 1
Abs. 1 Satz 2, 8 5 ) vorschreiben und Ausnahmen von der Ver¬
pflichtung zur Regelung der Versorgung zulassen.

§ 7. Die Kommunaloerbände oder diejenigen Gemeinden,
denen die Versorgung übertragen ist. können in ihrem Bezirke
Lagerräume für die Lagerung der Kartoffeln in Anspruch nehmen.
Die Vergütung setzt die höhere BerwaltungSbehörde endgültig fest,

ll. UebergangSbestimmungen.
8 8 . Die Kommunalverbinde haben, soweit eS zur Versor¬

gung der Bevölkerung für die Zeit biS zum 15. März 1916 er-
torderlich ist, die Kartoffelvorräte. die sich io ihrem Bezirk im Ge-
wahrsam von Händlern befinden, zu übernehmen und in laufende
Verträge,die von diesen über Lieferung von Kartoffeln abgeschlossen
und vor dem 15. März 1916 zu erfüllen sind, eiuzutrete« ; ausge¬
nommen sind Verträge mit den Heeresverwaltungen und der Marine-
Verwaltung.

Die Händler sind zur käuflichen Ueberlaffuug verpflichtet.
Erfolgt die Ueberlaffuug nicht freiwillig, so gilt 8 14 der Bekannt¬
machung vom4. November 1915 (ReichS-Gesetzbl. S . 728).

M. Schlußbestimmungen.
8 9 . Die LandeSzentralbehörden erlaffen die erforderliche«

Bestimmungen. Sie bestimmen wer als höhere Verwaltungsbehörde,
als Kommunalverband oder als Gemeinde anzusehen ist. Die
LandeSzentralbehörden können anordnen, daß die de« Gemeinde«



auferlegte» Verpflichtungen anstatt von den Gemeinden von deren
Vorstand zu erfüllen find.

§ 10. Wer den Anordnungen zuwiderhandelt, die ein Kommu¬
nalverband»der eine Gemeinde, der die Versorgung übertragen ist,
auf Grund dieser Verordnung erlassen hat, wird mit Gefängnis biS
zu sechs Monaten oder mit Geldstrafe biS zu fünfzehnhundert Mark
bestraft.

§ 11. Der Reichskanzler kann Ausnahmen von den Vor¬
schriften dieser Verordnung gestatten.

8 12. Die Abschnitte II, UI und IV der Bekanntmachung vom
9 Okt. 1915 treten mit Ausnahme des 8 23 mit dem Beginne
bei 15. März 1916 außer Kraft.

8 13. Diese Verordnung tritt mit dem Tage der Verkündung
in Kraft. Der Reichskanzler bestimmt den Zeitpunkt des Außer¬
krafttretens.

Kerlirr, den7. Februar 1916.
Der Stellvertreter des Reichskanzlers. Delbrück. I

An die Herren Bürgermeister des Kreise«.
Betr. : Uiehhaudelsverband für de« Regierungsbe¬

zirk Wiesbaden.
Nach telegraphischer Mitteilung des Vorstandes des neuge¬

bildeten ViehhandclSverbandeS für den Regierungsbezirk in Frank- >
fnrt a. M. treten die Vorschriften über die Ausweiskarten beimj
Viehhandcl und Viehversand am 15. Februar 1915 noch nicht in
Kraft.

Der Zeitpunkt des Inkrafttreten? wird besonders bestimmt.
Ich ersuche den in Ihren Gemeinden wohnenden Viehhändlernj

und Metzgern hiervon Kenntnis zu geben.
Westerburg, den 15. Februar 1916.

Der z -ttdrat.
Auszug aus einem Schreiben der Inspektion der

Gefangenenlager in Frankfurt a. Mai«
Unter Aufhebung aller bisher für die Bewachung von Kriegs¬

gefangenen in landwirtschaftlichen Betrieben erlassenen Be¬
stimmungen wird hiermit versuchsweise genehmigt, daß die
Kriegsgefangenen auf landwirtschaftliche « Kommandos innerhalb
der Gemeinde-Gemarkung ohne ständige Aufsicht des Arbeitgebers
oder einer von diesem bestimmten Persönlichkeit beschäftigt werden
dürfen. Kriegsgefangene über die Gemarkungsgrenze hinaus ohne
Begleitung oder militärische Bewachung zu senden, ist nicht angängig,
und muß die mit der Begleitung beauftragte Persönlichkeit einen
Ausweis des Arbeitgebers und beS betreffenden Kommandosührers
besitzen, nach welchem die Entsendung über die Gemarkungsgrenze
aus dem und dem Grunde erforderlich ist.

Wenn hierdurch die Inspektion in weitgehendster Weise den
Bedürfnissen der Landwirtschaft entgegenkommt, so muß sie doch
unter allen Umständen darauf bestehen bleiben, daß die Kriegsge¬
fangenen durch den Arbeitgeber oder eine von ihm beauftragte
Persönlichkeit von der Unterkunft abgeholt und dahin wieder abgc-
liefert werden, da sonst jegliche militärische Kontrolle der Kriegs¬
gefangenen hinfällig würde.

Ebenso muß die Inspektion aus militärischen Sicherheits¬
gründen im Allgemeinen an der geschlossenen Unterbringung der
Kriegsgefangenen unter militärischer Aussicht festhalteu.

Der Arbeitgeber ist nach wie vor für das Tun und Lassen
der bei ihm beschäftigten Kriegsgefangenen in der Zeit zwischen
Abholen und Ablieferung voll verantwortlich und macht die Inspek¬
tion nochmals besonders darauf aufmerksam, daß den Kriegsge¬
fangenen jeder Wirtshausbesuch, sowie jeder Postverkehr, der nicht
durch den Kommandoführer geht, verboteu ist.

Die Inspektion würde in Uebertretungsfällen die gesamte
Gemeinde haftbar machen und für die gesamte Gemeinde die Rück¬
vergütung streichen müssen.

Außerdem würde, abgesehen von der Verhängung obiger
Maßregel, in derjenigen Gemeinde, in welcher Mißstände irgend¬
welcher Art zur Sprache gebracht würden, die versuchsweise Ge¬
nehmigung zur freien Beschäftigung der Kriegsgefangenen sofort
zurückgezogen werden und eine entsprechende Verstärkung der mili¬
tärischen Bewachungsmannschaft stattfinden, wenn nicht überhaupt
die Zurückziehung des gesamten Kommandos in Frage käme.

ES darf von der Einsicht der Gemeindebehörden pp. erwartet
werden, daß dieses weitgehende Entgegenkommender Inspektion
durch tatkräftige Mithülfe bezüglich Durchführung obenerwähnter
Verbote unterstützt wird. _

A« die Herren Bürgermeister des Kreise«.
Vorstehender Auszug ist zur allgemeinen Kenntnis zu bringen.
Westerburg, den 14. Februar 1916. Der Kandrat.
Der Bürgermeister Reufch von Kletnholbach ist zum Bürger¬

meister dieser Gemeinde wieder gewählt und heute von mir auf die
Dauer von 8 Jahren bestätigt worden.

Westerburg, den 15. Februar 191b.
K. 7U._ Der Kandra t.

In dem Gehöft dcS Hermann Haibach in Waldhausen ist die
Maul- und Klauenseuche amtlich festgestellt worden.

Weildurg, den 14. Februar 1916.
I . No. I. 958. Der Kandrat . >

Bekanutmachung
der Ka«desverstcher«ngsanstalt Hessen-

Kreis Westerburg.
(8 1246 der Reichsversicherungsordnung vom

Für die der Invalidenverstcherungspflicht
sonen in dem Kreise Westerburg sind vom 1.
nachbezeichnete Wochenbeiträae zu entrichten:

Die Le
z gesetzlNaffa» , «r

19. 3 «ii mite
unterliegendenW melc
Januar 1914^ jen z

Für

8 19 der
Satzungen

1. Mitglieder der allgemeinen Ortskran¬
kenkaffe für den Kreis Westerburg:

Stufe l.
„ U.
«Hl.
„ IV.
„ V.

Unständig Beschäftigte, die einer Stufe nicht
zugeteilt sind, Beiträge wie zu lfd. Nr. 8.
3. Mitglieder der Allgemeinen Betriebs-

krankenkaffe des Bezirksverbandes
des Regierungsbezirks Wiesbaden
in Wiesbaden:

8 9 der Satzungen.
3. Mitglieder Postkrankenkaffen:

Klasse I bei einem Tagelohn bis einschl. 1,16 M. 16
H 11 // „ „ vonmehrals1,16„

bis einschl. 1,83. — 24
* Hl „ „ „ vonmehrals1,83„

biS einschl. 2,83„ — —
e, IV „ „ „ vonmehr als2,83„

bis einschl. 3,83„ — —
Yn n /, „ über 3,83 Mk. — —

c)

4. Mitglieder der zum Bezirke des All-
gemcinenKnappschaftsvereinsNaffau
gehörenden knappschaftlichen Kran¬
kenkaffen:

Knappschaftskaffe„Eduard" zu Cade« :
a) Beamtenklasse.
b) Arbeiterklasse.

5. Lehrer und Erzieher:
kr) mit einem Jahresarbeitsverdienst bis zu

1150 Mk. . . .
b) mit einem Jahresarbeitsverdienstvon

mehr als 1150 bis 2000 Mk. . . .
6 . Hausbeamtinnett (Hausdame «,

Haushälterinnen , Stützen) . . .
sofern für diese Personen als Mitglieder einer
Krankenkasse nicht etwa Beiträge einer höheren
Lohnklasse zu entrichten sind.
7. Landwirtschaftliche Betriebsbeamter
a) mit einem Jahresarbeitsveld,bis zu 850 Mk.

„ „ von mehr als
850 biS 1150 M.

„ „ von mehr als
1150biS2000M.

8. Unständig Beschäftigte, die der All¬
gemeinen Ortskrankenkaffe für den
Kreis Westerburg als Mitglieder an¬
gehören, aber einer Stufe nicht zuge¬
teilt find, sowie alle Personen , die
einer der vorgenannten Krankenkas¬
sen nicht augehören:

g.) männliche Personen über 21 Jahre . .
b) weibliche Personen über 21 Jahre . .
o) männliche Personen von 16 biS 21 Jahren

außer den Lehrlingen.
d) weibliche Personen von 16 bis 21 Jahren

außer den Lehrmädchen.
e) Lehrlinge und Lehrmädchen über 16 Jahre
Wen« im voraus für Wochen, Mo-

nate, Vierteljahre oder Jahre eine feste
bare Vergütung vereinbart ist, fo stnb
Beiträge derjenige« Kohuklaffez« ent¬
richten, in deren Grenzen die bare Ver¬
gütung fällt, sofern diese Beiträge hö¬
her stud als die nach der vorstehende»
Bekanntmachungmaßgebenden (8 1347
der K. U. G.) .
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Die Verwendung von Beitragsmarken einer höheren Lohnklafse
für » gesetzlich vorgeschrieben — ist allgemein zulässig . Wenn
* k>dem Arbeitgeber und dem Berfich-rten die Versicherung in

liieren Lohnklafse nicht ausdrücklich vereinbart ist, so ist der
i 191 4eber nur zur Leistung der Hälfte derjenigen Beitrags ver¬
enden welcher nach der vorstehenden Bekanntmachung für den

e'rten zu entrichten ist.
ur richtigen und rechtzeitigen Verwendung der fälligen Bei-
rken sind die Arbeitgeber verpflichtet. Rechtzeitig geschieht

.-li ^ twendnoz nur dann, wenn sie bei jeder Lohnzahlung, und
R«finÄne Lohnzahlung stattfindet und der Lohn gestundet wird,
^ ^ ^ eendigung deS Dienstverhältnisses, spätestens aber in der

11111V ifiBocfce jeden Vierteljahrs, erfolgt. Den Arbeitgebern steht
^cht zu, bei der Lohnzahlung den Versicherten die Hälfte der
e in Abzug zu bringen- Sind Abzüge bei einer Lohn-
unterbliebeu, so dürfen sie nur noch bei der nächsten nach¬

werden.
inbet die Beschäftigung einer versicherungspflichtigen Person
ährend der ganzen Beitragswoche bei. demselben Arbeitgeber

ist von demjenigen Arbeitgeber der volle Wochenbeitrag zu
__ en, welcher den Versicherten zuerst beschäftigt. Wurde dieser
4g htung nicht genügt und hat der Versicherte den Beitrag nicht
_ ntrichtet, so hat derjenige Arbeitgeber, welcher den Versicherten

sin beschäftigt, den Wochenbeitrag zu leisten. Steht der
ierte gleichzeitig in mehreren die VersicherungSpflicht be«

>ch-nb-it«i»den Arbeit?«unv Dienstverhältnifseo. so haften alle Arbeit¬
er " Gesamtschuldner für die vollen Wochenbeiträge . Die
■tratm  ffetfftne Markenverwendung kann nicht damit entschuldigt werden,

anderer Arbeitgeber, der den Versicherten vorher beschäftigt
b-iti»-rdiLx Beitragßleistnng verpflichtet gewesen sei. Verficherungs-

ge Personen sind befugt, die Beiträge an Stelle der Arbeit¬
en entrichten. Dem Versicherten, welcher die vollen Beiträge

—tet hat, steht gegen den zur Entrichtung der Beiträge ver-
tcn Arbeitgeber Anspruch auf Erstattung der Hälfte deS

—iS zu, wenn die Marken vorschriftsmäßig entwertet sind.
ntwertungstag ist der Sonntag derjenigen Beitragswoche

—ß Marke zu schreiben, für welche die Marke gilt.
urch die ReichSversicherungSordnung ist die VerstcherungS-
uSgedehnt auf die gegen Lohn oder Gehalt beschäftigten
und Lehrlinge in Apotheken, sowie auf Bühnen- und

rmitglieder— ohne Rücksicht auf den Kunstwert der Leist»
, sofern ihr regelmäßiger Jahresorbeitsverdienst 2000 Mk.

!.bersteigt. Lehrer und Erzieher an öffentltcheu Schulen oder
ien unterliegen der VersicherungSpflicht nicht, sofern ihnen
ntwartschaft ans Pension im Betrage der geringsten Jnva-
nte sowie auf Hinterbliebenenfürsorge(Witwen und Waisen-

indestenS nach den Sätzen der ersten Lohnklaffe gewährleistet
er Versicherungspflicht unterliegen ferner nicht Personen,
ährend ihrer wissenschaftlichen Ausbildung für ihren zu-

en Beruf Unterricht gegen Entgelt erteilen(z. B. Studenten,
nisten, Schüler, welche Privatstunden geben),

die VersicherungSpflicht ergreift auch solche als Lehrer tätige
—«n, welche aus dem Stnndengeben bei wechselnden Auftrag-

k ein Gewerbe machen(selbständige Musiklehrer, Sprach-
—usw.) und zwar auch dann, wenn sie den Unterricht in der

>Wohnung erteilen.
folgende Personen sind befugt, freiwillig in die Versicherung
rten, solange sie da? 40. Lebensjahr nicht vollendet haben
' eisicherung) :
)etriebsbeamte, Werkmeister und andere Angestellte in ähnlich
ehobener Stellung, wenn diese Beschäftigung ihren Haupt-

4(taf bildet , Handlungsgehilfen und «Lehrlinge , Gehilfen und
lehrlinge in Apotheken, Bühnen« und Orchestermitglieder,
rner Lehrer und Erzieher, sämtlich sofern ihr regelmäßiger
Lhresarbeitsverdienst an Lohn oder Gehalt mehr alS
300 Mk., aber nicht über 3000 Mk. beträgt.
Gewerbetreibende und sonstige Betliebsunternehmer, welche

richt regelmäßig mehr als zwei verstcherungSpflichtige Lohn«
^beiter beschäftigen, sowie Hausgewerbetreibende.
Personen, deren Arbeitsverdienst in freiem Unterhalt besteht,
»wir diejenigen, welche nur vorübergehende Dienstleistungen
»errichten, die als verstcheiungSfrei gelten,
rersicheite, bei denen die Voraussetzungen für die VersicherungS«
.und Selbstversicherung aufhöcen, können die Versicherung
ig fortsetzen, sofern sie noch nicht dauernd erwerbsunfähig
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)ie freiwillige Versicherung ist an die Entrichtung von
einer bestimmten Lohnklaffe nicht gebunden; hierbei
* die Verwendung von Beitragsmarken zu 16, 24, 32,
^Pfennig frei.
»ur Verwendung der Beitragsmarken auf Grund der !
gspflicht und sich daran anschließender Weiterversichei
lbe und für die Selbstversicherungund deren Fortsej
Ouittungskarten zu verwenden.
sie aus der VersicherungSpflichtsich ergebende Anwartsi

wenn während zweier Jahre nach dem auf der Quittw
imzeichneten Ausstellungstag ei« die Versicherungspf
'endes Arbeit«, oder Dienstverhältnis oder die Wetter

sicherung nicht oder in weniger als insgesamt 20 veitragSwoche«
bestanden hat. Bei der Selbstversicherung und ihrer Fortsetzung
müssen zur Aufrechterhaltung der Anwartschaft während der
angegebenen2 Jahre mindestens 40 Beiträge entrichtet werde»,
wenn nicht vorher auf Grund der VersicherungSpflicht mehr als
60 Beiträge geleistet worden sind. Im letzteren Falle genügen
80 Beiträge.

Alle VersicherungSpfltchtkgen und alle Versicherung-berechtigten
können zu jeder Zeit und in beliebiger Anzahl Zusatzmarken einer
beliebigen Versicherungsanstalt in die QuittungSkarte einkleben.
Eie erwerben dadurch Anspruch auf Zusatzrente für de» Fall, daß
sie invalide werden. Der Wert einer Zusatzmarke beträgt 1 Mk.
Die durch Zusatzmarkev erworbene Anwartschaft erlischt nicht.

Vom1. Januar 1914 ab stad auch die OrtS«, Betriebs.,
Innung?« und Knappschaftskrankenkassen verpflichtet, die Ausstellung
und den Umtausch von Ouittungskarten für ihre Mitglieder auf
Ansuchen vorzunehmen. Neben dieser Verpflichtung für die Kranken«
kaffen bleiben die bisherige« QuittungSkarteuauSgabestelle« — Po¬
lizeibehörden und Bürgermeisterämter— jedoch nach wie vor weiter
verpflichtet, die Ausstellung und den Umtausch von Ouittungskarten
vorzunehmen. Letzteres ist namentlich für Versicherte auf dem
Lande von großer Bedeutung, denn eS werden ihnen dadurch oft
recht weite Wege, Zeitverluste und Kosten erspart.

Cassel, den 19. Februar 1914.
Per N»rsta «d : Riedesel Freiherr zu Eisenbach,

Landeshauptmann.

An die Qtvttn  Bürgermeister des Kreises.
Bei der im vorigem Monat im hiefigen Kreise stattgehnbteu

stichprobenweise« QuittungSkarten-Prüfung ist ausgefallen, daß die
Bekanntmachung der LandesversicherungsanstaltHeffen-Naffau in
Cassel über die Höhe der seit dem Jahre 1914 zu entrichtenden
Jnvalidenversicherungsbeiträge nicht genügend beobachtet worden ist.
Da die Verwendung minderwertiger Marken aber nicht nur den
Veistcherten erheblich schädigt, sondern auch für de« betr. Arbeit-
geber Strafen nach sich zieht, so ersuche ich die vorstehende Bekannt-
wachung in entsprechender Weise zur Kenntnis der Arbeitgeber»nd
der Versicherten zu bringen.

Westerburg, den 25. Januar 1916.
I. 103._ Der Vorsitzende de« Uerstchernngsamte «.

1) Die Bürgermeistereien muffen sich rechtzeitig mit sämtliche«
Gemeindemitgliedern über die Uatmendigkeit «nd Anzahl der
zu bestellenden Kriegsgefangenen inS Einvernehmen setzen und ihr
Gesuch an das LandratSamt— oder KretSamt erst dann absenden,
wenn sich alle Gemeindemitglieder über alle Unnkte klar sind.
Infolge Arbeitsüberhäufungkönnen Aenderange « der einmal
bestellte« Anzahl nicht mehr derückstchtigt werden.

2) Die Bürgermeistereien müssen »erhinder «, daß verschiedene
Gemeindemitglieder desselben Orte « selbständig Gefangene bei
der Inspektion anfordern. Es ist sogar vorgekommeu. daß die
Bürgermeistereien selbst 58 Anträge in derselben Sache eine«
an das Landrats- oder KreiSamt, den anderen an die Inspektion
richteten. Derartig verzettelte Anträge erschwere« der Inspektion
die Arbeit außerordentlich und Verzüge»» hierdurch unfehlbar die
Gestellung. ES muß ein einziger Antrag über das Kandrats-
ader Krrisamt an die Inspektion gerichtet werden, woselbst er
dann so schnell wie möglich erledigt wird. Direkte Anträge a«
die Inspektion werden ohne Ausnahme dem LandratS« oder
Kreisamt übersandt, bedeuten also eine unnötige Nrrzägernng.
Auch Besuche bei der Inspektion sind zwecklos.

Es wird dann noch bemerkt, daß Dentschrnffe« nicht metzr
zur Verfügung stehen. Um einzelnen Landwirten helfen zu könue»,
muffen also Gefangene anderer Nationalität genommen werden.
Der Vorrat in deu Gefangenenlagern von zuverlässigen Leuten, die
ohne militärische Bewachung abgegeben werden können, ist ebenfalls
erschöpft. Es kommen für solche Gestellungen also nur noch Ge«
fangcne in Betracht, die den Arbeitgebern vom Vorjahre alS zuver¬
lässig und geeignet bekannt sind und hierher namhaft gemacht wer¬
den oder aber Gefangene , welche in anderen Orten der Nach¬
barschaft oder deS Kreises jetzt noch «»ter mtlitärtscher Ke
wachnng beschäftigt und geeignet sind und tm Interesse «ot-
leidender Landwirte diesen zur Beschäftigung ohae militärische
Bewachung abgegeben würden. Natürlich würde hierfür Ersatz ge¬
stellt werden müffen.

ES ist lediglich im allgemeinen Interesse der Landwirte, wenn
vorstehendes nach Möglichkeit beachtet wird.

Frankfnrt a. M., den8. Februar 1916.
Inspektion der Kriegsgefangenenlager.

18. Armeekorps.
An die Herren Bürgermeister de» Kreise».

Ich erwarte, daß im Sinne vorstehenden Schreibens»er«
fahren wird.

Mefterbnrg, den 10. Februar 1916. Per zandrat.
Da- Verbot» Kriegsgefangenen Alkohol zu verabreichen, wird

hiermit aufgehoben.
Es darf in Zukunft jede« Kriegsgefangenen auf Arbeit--

kommaudo als Belohnung für ein gute Tagesleistung nach Be«



endigung »er Arbeit pr» T «g bis zu V- Liter Bier oder Wein
»erabreicht werden. , ^ ^ j

Die Verkaufsstellen werden hiermit angewiesen, den KnegS-
gefangeneo diese? Quantum nur dann zu verabfolgen, wenn diese
eine vom Arbeitgeber auszugebende Marke oder einen Berechtigungs¬
schein vorzeigen und ihren Einkauf durch Scheckmarken bezahlen.

ES muh unter allen Umständen vermieden werden, daß d:e
Kriegsgefangenen mehr als das erlaubte Quantum erhalten. Tie
Erlaubnis zum Verabreichen von Alkohol wird — falls sich Un-
regelmätzigkeite« ergeben sollten — sofort zurückgezogen. Trrfft an
einem solchen Vorkommnis die Schuld den Verkaufsstellen-Jnhaber
oder feine Angestellten, so wird die Verkaufsstelle aufgehoben.

Frankfurt «. M., den1. Februar 1915.
Inspektion

der Kriegsgefangenenlager 18. A. K.
gez. : Augustin , Generalleutnant und Inspekteur.

Vorstehendes Schreiben wird zur Kenntnis und Beachtuog,
gebracht. „ .

mrftcrbwrg. den 10. Februar 1916. Der Kandrat.
Der seither mit der Verwaltung des DomänenrentamtS Hada- j

mar und der damit verbundenen Forstkafle beauftragte Regierung?- !
zivilfupernumerar Grothe ist vom 15. Februar d. IS . ab zu der
Königl. Regierung zurückversetzt worden. Von gleichem Zeitpunkte !
ab ist die genaunte Verwaltung dem RegierungSzidilsupernumerar>
Paul Hoseobach auftragSweiseb's auf weiteres übertragen worden. ;

Wiesbaden, den 28. Januar 1916.
Königliche Regiee««S.

Abteilung für direkte Ktener«,
Domäne» «ud Forste« 8.

Bekanntmachung.
Der Plan über die Errichtung einer oberirdischen

Telegraphenliuie in Westerburg (Westerwald) liegt bei dem
UnterzeichnetenPostamt von heute ab vier Wochen aus.

Mesterbnrg, den 18. Februar 1916. 6490Kaiserliches Postamt.

Hlch-Versteigerung.
Dienstag, den 22. Februar 1916,

Vormittag» 10 Uhr anfangend.
werden im hiesigen Gemeiadewald„Distrikt Grimberg*

551 rm. Buchen'Scheit
8 rm. u -Knüppel

4695 Stück „ .Wellen
meistbietend versteigert.

Das Holz liegt an einer guten Abfahrt.
Die Herren Bürgermeister des Kreises werden um g-st. orts¬

übliche Bekanntmachung ersucht. 6489
grilberscheid , den 15. Februar 1915.Der Bürgermeister:

Hackenbrnch.

Hoftverfleigerung.
Mittwoch,de« 23. Februard. Js.

Bormittags 10 Uhr,
kommt aus hiesigem Gemeindewald „Distrikt V. 8 . «nd 0 " im
Gemeindezimmer dahier nachstehendes Holz zum Verkauf:

502 rm. Buchen-Scheit
392 „ „ -Knüppel
450 „ „ -Reiser. 6488

Drtrdorf. den 15. Februar 1916.
Der Bürgermeister:

eines
Beabsichtige die Abhaltung

Aeillisrllphie-
knrfits

nach „Stolze -Kchreq" . Honorar
8 Mark. Anmeldungen er¬
deten an

Karl Krempel.

SM-OMchtz
Von der Nahrungsmittel-

Kommission geprüft und lt. Gut¬
achten des Herrn Geh. Reg.-Rat
Dr . H. Fresenius, Wiesbaden
zugelassen. Zu beziehen nur für
Wiederverkäufer in Balon von
25 u. 50 Kilo sowie Fässer von
175 Kilo durch Kaufmann
Theodor Bleitgen, Diez.

Mrsterburger Zwieback
stets frisch bei
Wilhelm Seeklltz, Backereiu. Konditorei.

(Kroppach) Bhf. ingelbach
FernsprecherNo. 8. Amt

Altenkirehen (Westerwald)
Wir empfehlet zur so¬

fortigen Lieferung:
Thomasmehl, Kali-
Salz, Kainit , Super-

phosphat and
Ammoniak-Super-

phosphat.
Ferner:

Carbid, Schweine¬
schrot ,Brockmanns
Futterkalk , Koch¬
salz , Viehsalz usw.
alles in guter Qualität.

Berliner
Rote Krenz-L

|ä Mk. 3,50 17851 Gelt 18 . j
Ziehung vom 23.- 26.

117851 Geld- tztzOOl ) ' ^gewinne v.

EX 100000,51: <
130000 Mk. bares !™ ;,«estliit

•pferc 2
sd Mir

ä 1 Mk. 11 Lose 10 in grol
Ziehung am 16. Wige D

13397 Gewinne KA
ji . "V̂ prte von " vN Spi

15000,
| (Porto 10 Pf ., jede Liste!

versendet Glück8 -Kol®nbgra

Heiiir,Deecke, Kre«“1̂
suche

In
schwi

Duttrr-
estlich

Oe
lisch en

Eir
tetr en

und

Waschmaschine
mit Schwungrad-Antrieb. — Jede Maschine wird

Probe gegeben.

Di,
Arm

still erie
rnopo'

ab.

Mäßige Preise. Nie

J anchepnmpei
Allein-Vertrieb der Patent „ Flink " Pumpt , von

JB.
estlich
tnd dr

MP« \
— Durch Waggonbezug billige Preise. — nd 10t
Enorme Leistung. — Einfachste Handhabung. I .In

Selbsttätige Entleerung . »
Vorrätige Längen 3.—, 3,25, 4.—, 4,25, 4,50, 4,75 5.—s. ^
Jede Pumpe wird 4 Wochen zur Probe gegetznpftät

Ukkjinkte Stahldlech-IalichkM
dauerhaft gearbeitet — zu billigen Preis«

Dich. u. WaMM
ca . 1400 Stück Laaer . » n

Bei
iitung

ca. 1400 Stück Lager.

Mucherapparale
In etwa 14 Tagen trifft je 1 Waggon

Achel-uttbG>lrte«j«lllli>l6l>t
Ackerwalzen

den
wur

• Sluj
ßgkeit.
n Wils

Die

sowie ein.

Bei Bedarf bitten Preise einzufordern.
— Bei Kauf wird die Fahrt vergütet.

Ha
hr der
deutsg

mffahrt
'tischg

6. von Saint George«
Hachenburg. ■t engli

wdelsfl
| Verfn

Musterlager und Vertretung bei Herrn Hans KbOre nie
Für Rennerod und GmmertiPie♦ in Westerburg.: tzaiu tüchtige Vertreter gesucht. SchlosserßUntei: Eisenhändler bevorzugt. Anfragen erbitten dieseÄtschlg,schnellstens. ' H- eruntz

^ 1 schärst
deutsä
die B
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